
lässigfeeit gegen die Interessen unserer Werktätigen 
verstieß. Der Angeklagte hat durch seine Handlungs
weise keinen allzu großen Schaden angerichtet, da es 
sich bei den Zigarettenspitzen um Waren handelt, die 
vollauf hinreichend für den Bedarf unserer Bevölke
rung zur Verfügung stehen. Der eingetretene Schaden 
ist im wesentlichen rein ideeller Natur und besteht in 
der Verletzung der Verkaufsdisziplin und dem schlech
ten Beispiel, das der Angeklagte seinen Kollegen ge-; 
geben hat. '

Unser Staat ist nicht daran interessiert, Werktätige,’ 
die einen geringfügigen Fehltritt begangen haben und 
daraus ihre Lehren gezogen haben, mit Strafe zu 
belegen, wenn mit großer Wahrscheinlichkeit erwartet 
werden kann, daß sie in Zukunft ein einwandfreies 
Verhalten zeigen werden.

Das Gericht stellte daher das Verfahren gegen den 
Angeklagten auf Grund des § 1 der Einführungsver

ordnung zur Strafprozeßordnung und des § 153 der 
StPO vom 1. Februar 1877 wegen Geringfügigkeit ein.

§ 27 b StGB.
Zur Umwandlung von Freiheitsstrafe in Geldstrafe.
Stadtbezirksgericht Berlin-Lichtenberg, Urt. vom
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Schaffnerin bei der BVG. Sie hatte vorher drei Monate lang 
nicht gearbeitet und während dieser Beschäftigungslosigkeit 
erhebliche Schulden gemacht, so daß sie aus eigener Schuld 
ln eine Notlage geriet.

Während die Angeklagte im Januar und Februar versuchte, 
die Schulden vom Arbeitsverdienst zu begleichen, entnahm 
sie im März erstmalig kleinere Beträge aus der Tageskasse 
der Fahrkartenabrechnung. Diese Beträge wollte sie später 
wieder hinzulegen. Sie verbrauchte sie für die Anschaffung 
von Nahrungsmitteln. Insgesamt hat sich die Angeklagte 
44,70 DM rechtswidrig zugeeignet. Der unterschlagene Betrag 
ist durch Einbehaltung ihres Restgehaltes gedeckt.

Der Sachverhalt beruht auf dem Geständnis der Ange
klagten.

Aus den G r ü n d e n :
Die Angeklagte hat sich einer Unterschlagung gern. 

§ 246 StGB schuldig gemacht.
Sie wendet ein, sie habe aus einer gewissen Notlage 

heraus gehandelt. Diese Notlage, hat sie aber durch 
eigenes Verschulden verursacht. Sie brauchte nicht 
drei Monate lang ohne Beschäftigung zu sein, sondern 
konnte jederzeit eine Tätigkeit aufnehmen, obwohl sie 
keinen Beruf erlernt hat. Daß die Angeklagte zur Aus
übung beruflicher Tätigkeit in der Lage ist, hat sie da
durch bewiesen, daß sie früher in Gastwirtschaften, als 
Bürobote und als Maschinennäherin arbeitete.

Die Angeklagte war wegen ihrer Arbeitsbummelei 
bereits einmal auf drei Monate im Jugendwerkhof 
untergebracht. Aus der anschließenden Heimeinwei
sung hat sie nicht die entsprechenden Lehren gezogen, 
obwohl sie wegen guter Führung vorfristig entlassen 
worden war.

Diese Tatsachen führten das Gericht dazu, von einer 
Umwandlung der Gefängnis- in eine Geldstrafe nach 
§ 27 b StGB abzusehen. Aus erzieherischen Gründen 
mußte hier auf eine Freiheitsstrafe erkannt werden, 
die das Gericht auf zwei Wochen Gefängnis festsetzte.

Das Gericht billigte der Angeklagten auf Grund ihrer 
Jugend und des offenen Geständnisses sowie des wie
dergutgemachten Schadens mildernde Umstände zu, die 
sich auf die Höhe der Freiheitsstrafe auswirkten. In
wieweit diese Strafe zu vollstrecken sein wird, hängt 
von der weiteren Führung und den Arbeitsleistungen 
der Angeklagten selbst ab.

§§ 361, 18, 77 StGB; §§ 4, 17 Abs. 2 JGG.
1. Zur Prüfung der strafrechtlichen Verantwortlich

keit Jugendlicher.
2. Bei der Strafzumessung im Jugendgerichtsverfah

ren ist unter Beachtung der in § 17 Abs. 2 JGG gege
benen Beschränkung von dem Strafrahmen des konkret 
verletzten Gesetzes auszugehen.

KrG Jena (Stadt), Urt. vom 26. März 1956 — 1 Ds 
270/55.

Die 18jährige Angeklagte ist in einer kinderreichen Arbeiter
familie aufgewachsen. Nach dem Grundschulbesuch war sie 
kurze Zeit im Haushalt ihrer Eltern, darauf als Waldarbeiterin 
und schließlich als Hilfsarbeiterin einer Textilfabrik be
schäftigt.

Bis zur Schulentlassung machte ihre Erziehung keine 
Schwierigkeiten, Ende des Jahres 1953 gab es zwischen ihr

und den Eltern die ersten Differenzen, besonders weil die 
Angeklagte verschiedentlich nicht zur vorgesehenen Zeit nach 
Hause kam. Sie wurde deswegen getadelt, nahm aber keine 
Lehre an, sondern gab ihre Arbeitsstelle ganz auf und vaga
bundierte in der folgenden Zeit umher. Mehrmals wurde sie 
von der Volkspolizei in verschiedenen Orten aufgegriflen und 
ins Elternhaus zurückgebracht. Alle Ermahnungen der Eltern 
und der staatlichen Erziehungsorgane hatten keinen Erfolg, 
Sie glitt immer mehr ab und wurde zur Dirne.

Die Eltern schlossen im März 1954 mit dem Referat Jugend- 
hilfe/Heimerziehung freiwillig einen Erziehungsvertrag ab. 
Auf Grund dieses Vertrages wurde die Angeklagte im April
1954 in den Jugendwerkhof K. eingewiesen. Sie zeigte dort 
ein freches, widersetzliches Benehmen und entwich bereits 
nach kurzer Zeit. Als sie am 12. Mai 1954 in D. aufgegriffen 
wurde, war sie zum zweiten Male geschlechtskrank.

Am 8. Juli 1954 wurde sie wegen Verbreitung von Ge
schlechtskrankheiten und Landstreicherei vom Kreisgericht L. 
zu einer Freiheitsentziehung von sechs Monaten mit an
schließender Heimeinweisung verurteilt. Nach Verbüßung der 
Freiheitsentziehung im Jugendhaus H. kam sie am 4. Januar
1955 in den Jugendwerkhof Kl. Nach den Aussagen des Leiters 
des Werkhofes hat sieh die Angeklagte anfänglich gut Be
führt, später jedoch ihren liederlichen Lebenswandel wieder 
aufgenommen. Mehrmals entfernte sie sich unerlaubt aus dem 
Jugendwerkhof und wurde in völlig verwahrlostem Zustand 
zum Werkhof zurückgebracht. Ihre tränenreichen Beteuerun
gen, sich zu bessern, hielt sie nie. Anfang Juni 1955 wurde 
sie erneut flüchtig und hielt sich unangemeldet in J. und E. 
auf. Sie übernachtete im Freien, in Bedürfnisanstalten von 
Gastwirtschaften und anderen ähnlichen Orten. Nach ihren 
Aussagen hatte sie während dieser Zeit mit mindestens 
sechs Männern geschlechtliche Beziehungen. In völlig 
heruntergekommenem Zustand wurde sie schließlich am 
30. November 1955 aufgegrillen und in Untersuchungshaft 
genommen.

Auf Grund dieses Sachverhalts wurde die Angeklagte wegen 
Landstreicherei und gewerbsmäßiger Unzucht i. S. von § 361 
Abs. I Ziff. 3 und 6 c StGB, zu sechs Monaten Freiheitsent
ziehung verurteilt.

Aus den G r ü n d e n :
Die Jugendstrafkammer hat die strafrechtliche Ver

antwortlichkeit der Angeklagten nach § 4 JGG geprüft 
und bejaht. Die Angeklagte war zur Zeit der Tat ihrer 
sittlichen und geistigen Entwicklung nach reif genug, 
um ihr gesellschaftsgefährliches Verhalten zu erken
nen, und sie war auch in der Lage nach dieser Er
kenntnis zu handeln. Sie war daher zu bestrafen. Be
straft werden mußte sie, weil alle Erziehungsmaßnah
men, die bisher bei ihr angewandt worden sind, ohne 
Erfolg blieben.

Das Gericht erkannte gern. § 17 JGG in Vbdg. mit 
§ 25 JGG wegen der beiden fortgesetzten Verfehlungen 
auf die vom Staatsanwalt beantragte Strafe.

Die Angeklagte soll durch die ausgesprochene Strafe 
erzogen werden. Sie muß einsehen, daß ihr Verhalten 
in der Vergangenheit im höchsten Grade verwerflich 
und unmoralisch gewesen ist. Das Gericht hat sehr ein
gehend die Gründe ihres Abgleitens untersucht und ist 
zur Überzeugung gekommen, daß in erster Linie die 
Haltlosigkeit und Triebhaftigkeit der Angeklagten die 
Ursache gewesen sind. Die Angeklagte, die ohne Not 
in ordentlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, hatte 
ebenso wie alle anderen Jugendlichen die Möglichkeit, 
einen Beruf zu erlernen. Sie zog es aber vor, sich auf 
mühelose Art und Weise ihren Lebensunterhalt zu ver
dienen. Die Ordnung im Jugendwerkhof behagte ihr 
nicht und alle Belehrungen schlug sie in den Wind. 
Auf Grund ihres Lebenswandels war sie trotz ihrer 
Jugend bereits zweimal geschlechtskrank und mußte 
sich einer Unterleibsoperation unterziehen. In unver
antwortlicher Weise hat sie mit ihrer Gesundheit ge
wütet und darüber hinaus die Gesundheit anderer 
gefährdet. Die heutige Hauptverhandlung muß der 
Angeklagten eine Warnung sein. Sie muß sich be
mühen, nach ihrer Entlassung endlich einer geregelten 
Arbeit nachzugehen. Ihre Eltern werden sie dabei 
unterstützen. Sollte sie wider Erwarten rückfällig wer
den, so muß sie mit den strengsten Maßnahmen rech
nen. In unserem Staat der Arbeiter und Bauern wird 
ein Verhalten, wie es die Angeklagte bisher an den 
Tag gelegt hat, nicht geduldet.
A n m e r k u n g :

Die vorstehende Entscheidung der KrG Jena (Stadt) 
enthält zwei wesentliche Fehler. Es kann nicht ungerügt 
bleiben, wenn das Gericht die Prüfung der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit der jugendlichen Angeklagten 
für ihre Tat lediglich formelhaft behandelt. Der vor
liegende Sachverhalt läßt besondere Zweifel daran auf- 
kommen, ob die Jugendliche wirklich in der Lage war, 
ihrer Erkenntnis von der gesellschaftlichen Gefährlich
keit ihrer Tat gemäß zu handeln. Der krasse Bruch in
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